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Landkreis Ebersberg 15. Wahlperiode 2020-2026 
SFB-Ausschuss 01. Sitzung des SFB- Ausschusses mit öffentlichem 

und nichtöffentlichemTeil 
 

Sitzung 
Mittwoch, 20.05.2020, um 15:00 Uhr 

im Saal des ehemaligen Kreissparkassen-Gebäudes, Sparkassenplatz 1 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 
TOP 1  Feststellung der Beschlussfähigkeit und Einwände zur Niederschrift der 

vorausgehenden Sitzung 
      
TOP 2  Bürgerinnen und Bürger fragen 
      
TOP 3  Bildungsregion Landkreis Ebersberg;  

Vorstellung im SFB-Ausschuss 
      
TOP 4  Schulentwicklung;  

Umsetzung des Masterplan Schulen 
      
TOP 5  Schulentwicklung; 

Raumkonzept für das Gymnasium Poing 
      
TOP 6  Team Demografie;  

Kurzbericht über Aufgaben und bisherige Aktivitäten 
      
TOP 7  Kinderschutz in Zeiten von Covid 19; Antrag der AG ÖDP/Die Linke vom 

30.04.2020 
      
TOP 8  Bekanntgabe von Eilentscheidungen 
      
TOP 9  Informationen und Bekanntgaben 
      
TOP 10  Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung 
      
TOP 11  Anfragen 
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31/BL 
 
Landkreis Ebersberg 15. Wahlperiode 2020-2026 
ULV-Ausschuss 01. Sitzung des ULV-Ausschusses mit öffentlichem 

und nichtöffentlichem Teil 
 

Sitzung 
Montag, 25.05.2020, um 15:00 Uhr 

im im Saal des ehemaligen Kreissparkassen-Gebäudes; Sparkassen Platz 1 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 
TOP 1  Feststellung der Beschlussfähigkeit und Einwände zur Niederschrift der 

vorausgehenden Sitzung 
      
TOP 2  Bürgerinnen und Bürger fragen 
      
TOP 3  Leitung der Energieagentur; Vorstellung des Geschäftsführer Dr. Willie Stiehler 
      
TOP 4  Reduktion von Treibhausgasen (THG); CO2-Bilanzierung und Reduktion und 

Ergänzung des Meilensteinplanes 
      
TOP 5  Zukunftsaktie; Einführung des Projektes zur Kompensation von CO2-Emissionen 
      
TOP 6  MVV Regionalbuslinie 459, Hohenlinden-Forstinning-Anzing-Poing (S)-

Angelbrechting-Neufarn-Parsdorf-Weißenfeld-Messestadt Ost (U) 
      
TOP 7  Wasserstoff-Projekt Ebersberg-München-Landshut; 

a)Anschaffung und Betrieb von wasserstoffbetriebenen Bussen;  
b)Errichtung einer Tankstelle im Landkreis Ebersberg 

      
TOP 8  Fahrradfreundlicher Landkreis 

a) Aktualisierung der Radwegplanung 2030  
b) Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen (AGFK); Ergebnis der 
Vorbereisung 
c) Grundsatzbeschluss zur Radverkehrsförderung mit Erhöhung des Modal Split 
Anteils des Radverkehrs am gesamten     Verkehrsaufkommen 

      
TOP 9  Informationen und Bekanntgaben 
      
TOP 10  Bekanntgabe von Eilentscheidungen 
      
TOP 11  Bekanntgabe aus nichtöffentlicher Sitzung 
      
TOP 12  Anfragen 
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Öffentliche Bekanntmachung gemäß Art. 66 Abs. 2 Bayerische Bauordnung (BayBO) 
Das Landratsamt Ebersberg (Aktenzeichen: B-2020-606 RAL) erlässt für das Bauvorhaben 
„Nutzungsänderung der Einheiten W20, W21, W22 und W23 (Haus 2.1 - 1. OG) und W24, W25 
und W26 (Haus 1 - DG) von Wohnen zu gewerblichem Wohnen“ auf den Grundstücken Flurnrn. 
383, 383/19 der Gemarkung Poing folgenden 
 

Baugenehmigungsbescheid: 
 
Das oben bezeichnete Bauvorhaben wird entsprechend den folgenden als Bestandteil 
gekennzeichneten Bauvorlagen genehmigt. 
 
- Eingabeplan Grundriss UG 1 vom 13.12.2019 
- Eingabeplan Grundris UG 2 vom 13.12.2019 
- Eingabeplan Grundrisse, Ansichten und Schnitt vom 27.03.2020 
 
Das Vorhaben ist ein Gebäude der Gebäudeklasse 5. 
(Ziff. II bis IV nicht abgedruckt) 
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 
werden bei dem 
 

Bayerischen Verwaltungsgericht in 80335 München 
Postfachanschrift: 20 05 43, 80005 München, 

Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 
schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 Form. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen 
entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de). 
 
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 
Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 
 
 
Sonstige Hinweise: 
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können von den Beteiligten nach Art. 29 BayVwVfG 
während der Geschäftszeiten im Landratsamt Ebersberg, Bauabteilung, eingesehen werden. 
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Mit Ablauf einer Frist von einem Monat nach der Bekanntmachung des Bauvorhabens sind alle 
öffentlich-rechtlichen Einwendungen gegen das Bauvorhaben ausgeschlossen. Die Monatsfrist 
beginnt mit dem Tag dieser Bekanntmachung zu laufen. Die Zustellung der Baugenehmigung wird 
durch die öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 
 
Ebersberg, 06.05.2020 
Constanze Pasch 
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